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ismeldung.

Gefahr beseitigt, Eisversetzungan der Eger

bei Bauschowitz heute nacht durchgebrochen.
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Telefonische Durchgabe von Reg.Baurat Bär

am 20.März 1942, 10 Uhr :

Eisgang auf der gesamten Moldau- und Elbe-

A

I7S

im Protektorat glatt und ohne Schwierig-

keiten verleufen. Die Eisversetzung oberhalb der

tell

Baustelle für die Staustufe Stichowitzrheute früh

6.oo Uhr durchgebrochen. Das Eis wird gegen 9 Uhr

in Prag erwartet. Gefahren sind nicht zu befürch-

ten, da die Moldau zur Zeit nur schwaches Treibeis

führt: Auf der Beraun ist der Eisgang in vollem

Gang ohne Gefahren. Die Eisversetzung bei Leit-

meritz ist durchbrochen und der erhebliche Rückmg

in das Theresienstädter Gebiet dadurch im Absin-

N

ken.
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Der Deutscho Staatsninister
Prag, den l4.Oktober 1943
für Böhne: und Mähren
VIII/1b - 10 V 8 -702/03
An
das Büro des Herrn Reichsprotektors
das Ministeramt
die Herren Hauptabteilungsleiter und Abteilungsleiter
die Herren Oberl ndräte - Inspekteure in Böhmen und lähren
werren Wehrnachtbevollnächtigten
errn Befehlshaber der Ordnungspolizei
errn Befehlshaber der Sicherheitspolizei
errn Beauftragten des Reichskommissars für die
Festigurg deutschen Volkstuns
errn Vertreter des Auswärtigen Amtes
errn Arbeitsgauführer in Preg
errn Oberlandesgerichtspräsidenten
errn Generalstaatsenwelt
errn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen
Hochschule
errn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule
in Brünn
den Herrn Oberfinanzprasidenten
die Herren Deutschen Präsidialchefs in den cutonomen
Zentralbehörden
die Her.cen Landespräsideaten - Rcichsauftragsverweltung
Prag und Brünm
die Parteiverbindungsstelle
- jo besonders -
Betr: Sehlafwagenbenutaung
Der Reichsverkehrsainister hat mit Erlaß vo:
7.Oktober l943 folgendes mitgeteilt:
"Die Sehleiwagen werdon jetzt in so starken Maße für
dringende kriegswichtige Dienst- und Geschäftsreis.n uid dur
Reisen von Schwerkriegsbeschädigten und Verwundeten benötigt,
daß nicht immer die hiorfür erforderlichen Bettplátze zur Ver-
fügung gestellt werden kön.en. Anderscits sind zurückgege--
bene Bettkerten an Reiset ge von Besuchs- und Erholungsrei-
senden gekauft wordon, so daß für kurzfristig auftretonde
Dienst- und Geschüftsreison tratz aller Maßnähmen keine Bett-
plätze verfügbar waren. Ich sehe aich daher veranlaßt, vom
i8. Oktober l943 ab dic Schleiwagen 1. und 2. Klasse für Rei-
sen aus persönlichen Anlässen (z 3 Urlaub, Erholung, Bosuch)
zu sperren. Der uneingeschränlite Verkauf der am Reisetzge um
15 Uhr noch verfügbaren Bettkarten entfällt damit. Von diesem
Tago ab werden Bettkarten l. wnd 2. Klasse nur noch gogen
die vorgesehene Bescheinigu.g einer Behörde, Parteistelle
dor der Firme über Dringliehkeit und Kriegswichtigkeit der
Reise oder gegen eino entsprechende schriftliche Erklärung,
sowie an Schwerkriegsbeschädigte oder Verwundcte gegen den
amtlichen Nachweis verkauft. Auch Begleiter von Sehwerkriegs-
beschädigten und Verwundeten sind zugelossen, wonn die Not-
wendigkeit der Begleitung amtlich, bci Vorwundcten dureh das
Lazarett oder den Truppenarzt bescheinigt ist. Für Schwer-
kranke (bei Verbringung in oin Krankonh-us, eine Klinik usw
und bei Ualogung von diner Krankenanstalt in die andere) wird
die Genehmigung zur Sehlaiwngonberutzung von der für die Ab-
fahrt des Schlafwagens zustündi@un Reichsbahndireltion er-
tcilt.
Die
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Die Schlafwagen 3.Klasse bleiben cuch weiterhin von den Be-
schränkungen cusgenommen.
Die bisherigen Erfahrungen mit den Bescheinigungen sind nioht
günstig. Bei einen großen Teil der vorgelegten Bescheinigungen war
öhne weiteres zu crkennen, daß sie mehr aus Gefälligkeit, nicht
aus Notwendigkeit ausgestellt worden waren; bei einem anderen Teil
konnte erwiesen werden, daß sie wnrichtig waren. Wenn bierin keine
Änderung eintritt, werden cuch nach dem l8. Qktober die Schlafwa-
genplätze nicht ausreichen.
Es kann aber nicht hingenommen werdon, daß ein wenn euch ver-
hältnismäßig kleiner, im Raiseverkehr aber besonders auffallender
Personenkreis sich auf Grund unriehtig oder zumindest leichtfertig
abgegebener Boscheinigungen Vorteile versohafft und dadurch den
dringenden kriegswichtigen Reisevorkehr gefährdet. Es muß auch to--
rüoksichtigt werden, daß die gegen den Sohlafwagenverkehr oiv v-
stellte Volksstimmung noch weiter ungünstig beeinflußt wicd we..!
bekannt wird, daß einige "Bevorrechtigte" den Schlefwagen auch zu
Privatreisen benutzen Können. Ich bitte daher erneut und nechdrück-
lich, bei der Ausstellung solcher Bescheinigungen den strengsten
Maßstab anzulegen. Die läufkartenführenden Stellen werde ich anwe
sen, bei offensichtlich unrichtigen Bescheinigungen keine Bett-
plätze zuzuteilen und die Bescheinigungen an die zuständige Reichs
bahndirektion zur Verfolgung weiterzuleiten, und werde auch sonst
ernsthafte Prüfungen durchführon lassen.
Die Schlafwagenschaffner werden cngewiesen werden, bei Be-
stellung des Bettplatzos im Schlafwagen nur Bescheinigungen von
Behörden, Parteistellen oder Firmen, dagegen keine eigenen schrift-
lichen Erklärungen anzuerkenncn, weil dem Schlaiwagenschaffnor die
bei Reisebüros mögliche Nüchprüfung der Erklärung nicht überlassen
worden kann.
Wiederho
afwngen
darübor entsts
sse den
Schlafwagenscl
unston eines
Begleiters, ii
zwei Betten
2. Klassc umz■
sig, weil
sonst die Rci
genossen die
Möglichkeit h
efrau usw
zu erhalton,
l. Klasse
ist nur zuläs
Reisenden
.die vorgeseher
es sich
um einen Sohw
ten handelt.
Ich wäre
sorechend unte
der Bescheinig
Mit Rücks
kriegswichtig
auf den letzte
der. Bescheinig



m einen Schwerkriegsbeschädigten oder einen Verwundeten handelt.

Ich wäre dankbar, wenn auch die nachgeordneten Stellen

ntsprechend unterrichtet und auf größte

Sorgfalt bei der Aus-

tellung der Bescheinigungen hingewiesen würden.

Im Auftrag


